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Graz, am 29. Juni 2021 

EW – 58 - TR/SI 

 

R U N D S C H R E I B E N  42 - A 

 

Sehr geehrtes Mitglied! 

 

 

2. COVID-19-Öffnungsverordnung 

 

Die aktuelle 2. COVID-19-Öffnungsverordnung, verlautbart im Bundesgesetzblatt unter BGBl. 

II 278/2021 (siehe Anlage) bringt nun wie erwartet Erleichterungen am Arbeitsplatz. Sie gilt für 

den Zeitraum 1.7.2021 bis 31.8.2021. 

 

§ 9 Ort der beruflichen Tätigkeit: 

- An Büroarbeitsplätzen ohne Kundenkontakt entfällt das Tragen einer Maske, 
ebenso die Einhaltung eines Mindestabstands 

- Bei Kundenkontakt ist grundsätzlich ein MNS (keine FFP2-Maske) zu tragen, dies kann 
entfallen, wenn alle Beteiligten einen 3G-Nachweis erbringen 

- Strengere Regelungen können zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart 
werden 

- COVID-Beauftragter: wie bisher bei +51 ArbeitnehmerInnen. 
 

 

Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER ELEKTRIZITÄTSWERKE 

 
Mag. Roland Tropper 

Geschäftsführer 

 

 

Anlage erwähnt 


